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Merſeburger Kreis Blatt.
Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

Tiienne et 9Sonnabend den 30. Januar.

Bekanntmachungen.
Auf Antrag des Schornſteinfegermeiſters Krücke zu Schkeuditz und in Gemäßheit des S. 92. der Allge-

meinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 habe ich die Lohnſätze für das Reinigen der Schornſteine in den
mittel- und unmittelbaren Ortſchaften des Schkeuditzer Fegebezirks neu normirt und unter Aufhebung des Vertrags vom
5. October 1840 mit dem c. Krücke das nachſtehende, vom gegenwärtigen Jahre ab in Kraft tretende Regulativ ab-
geſchloſſen, welches ich hiermit zur Kenntniß der betreffenden Dominien, Ortsrichter und Gemeinden bringe unter dem
Bemerken, daß durch dieſes Regulativ die Seitens der hieſigen Königl. Regierung und des Magiſtrats zu Schkeuditz
mit dem c. Krücke wegen des Reinigens der Eſſen in den Königl. Gebäuden und in den Häuſern der dortigen Stadt
früher ſchon abgeſchloſſenen Contracte in keiner Weiſe berührt werden dieſe vielmehr bis auf Weiteres ihre Gültigkeit
behalten.b Regulativ.1. Der Schornſteinfegermeiſter Krücke beſorgt auch fernerhin, mit Vorbehalt der Aufhebung oder Abänderung
des gegenwärtigen Regulativs und ohne in einem ſolchen Falle ein Widerſpruchs oder Entſchädigungsrecht ſeinerſeits
geltend machen zu können, das Reinigen ſämmtlicher Schornſteine und Kamine 2c. in den zum Kehrbezirk Schkeuditz
gehörigen Rittergütern und Gemeinden Altranſtädt, Altſcherbitz, Beuditz, Cursdorf, Dölkau, Ennewitz, Ermlitz mit Rüb-
ſen, Günthersdorf, Horburg, Kleinliebenau, Kötzſchlitz, Maßlau, Modelwitz, Möritzſch, Oberthau, Papitz, Piſſen, Raaß-
nitz, Rodden v Röglitz, Wegwitz, Wehlitz, Weßmar, Zöſchen, Zſcherneddel, Zſchöchergen, Zweymen mit Göhren, und
verpflichtet ſich

die Schornſteine in den Wohngebäuden alljährlich viermal, die Eſſen der Backöfen, Brauereien und Bren-
nereien hingegen alljährlich ſechsmal gründlich zu fegen, oder durch ſeine Leute unter ſeiner Verantwortlichkeit fegen zu
laſſen, auch außerdem auf jedesmaliges Verlangen der Ortsbehörde, wenn dieſe es für nothwendig erachten ſollte, ſich
zum Fegen der Schornſteine einzufinden.

3. Alle hierbei von ihm oder ſeinen Leuten entdeckten Mängel an den Eſſen, Kaminen, Schläuchen, Röhren
und dergleichen Anlagen, wodurch Feuersgefahr entſtehen könnte, hat der 2c. Krücke ſofort dem betreffenden Ortsrichter
zur unverzüglichen Anordnung der nöthigen Maaßregeln Behufs der Abhülfe anzuzeigen und, wenn dies keinen Erfolg
haben ſollte, die erforderliche Anzeige an die Polizeibehörde zu erſtatten.

4. Wenn von Polizeiwegen jährliche Eſſen Reviſionen oder FeuerViſitationen angeordnet werden, iſt Krücke
verpflichtet, denſelben perſönlich beizuwohnen.

5. Bei entſtehenden Feuern in den obengenannten Bezirks Ortſchaften muß ſich der c. Krücke mit einigen
ſeiner Leute ſofort nach der Brandſtätte begeben und alle nur mögliche Hülfe leiſten.

6. Das Fegen der Eſſen muß den Hauseigenthümern oder deren Stellvertretern durch den Schornſteinfeger
oder ſeine Leute wenigſtens einen Täg vorher angekündigt werden. Widerſprüche oder Weigerungen Seitens der Haus-
wirthe oder der Hausbewohner können und dürfen, nicht berückſichtigt werden. Dagegen iſt der c. Krücke verpflichtet,
ſich ſo einzurichten, daß das Fegen der Schornſteine 2c. in den Wohnhäuſern während der Ernte und namentlich in den
Monaten Auguſt und September in der Regel nicht vorgenommen wird.

7. Jeder Hausbeſitzer reſp. deſſen Stellvertreter hält zu ſeiner Legitimation ein Buch, worin der Eſſenkehrer
den Tag der erfolgten Reinigung und die Zahl der gekehrten Eſſen und Kamine deutlich bemerkt.

8. Der c. Krücke muß ſeine Leute (Geſellen und Lehrlinge) in Bezug auf das Reinigen der Eſſen 2c., ſowie
rückſichtlich der vollſtändigen Erfüllung des gegenwärtigen Regulativs, überhaupt in allen Stücken vertreten und wird
wegen etwaniger Vernachläſſigungen, es mögen dieſelben er ſelbſt oder ſeine Leute ſich zu Schulden kommen laſſen, vor
behaltlich aller Entſchädigungs Anſprüche der Hauseigenthümer, Pächter oder Miether, auf diesfallſige Anzeigen vom
Kreislandrath mit Ordnungsſtrafen bis zu 5 Thlr. belegt, muß ſich auch gefallen laſſen, wenn bei fortgeſetzter Nachläſ-
ſigkeit oder Unzuverläſſigkeit ihm der übertragene Kehrbezirk wieder entzogen wird. Auch in dieſem Falle ſteht dem
2c. Krücke ein Entſchädigungs-Anſpruch nicht zu, vielmehr entſagt derſelbe einem ſolchen hiermit ausdrücklich.

(Schluß folgt.)

Montag den 8. Februar d. J. Vormittags 9 Uhr,
ſoll in dem Bohleſchen Gehöfte zu Milzau eine Partie Mo-
biliar, Haus und Feldinventarienſtücke, unter den im Termin
bekannt zu machenden Bedingungen, meiſtbietend verkauft
werden. Nachmittags 2 Uhr aber ſoll das Gehöfte ſelbſt

nebſt Garten uud circa 13--14 Morgen Feld in einzelnen
Parcellen unter denſelben Bedingungen auf 3 Jahre ver-
pachtet werden.

Milzau, den 27. Januar 1858.
Reinicke, Ortsrichter.
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Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten
den 30. Januar c., um 6 Uhr. Als Verhandlungs Ge-
genſtände liegen bis jetzt vor: 1) Erklärung über das, was
wegen unbezahlt gebliebener Verläge der hieſigen Stadttkaſſe

für einen auswärts erkrankten, von hier gebürtigen Geſellen
geſchehen ſoll, 2) dergl. über die Frage: ob wider eine be-nachbarte Dorf- Commun wegen Verſorgung der Kinder von

dort nach Merſeburg gezogener, nun verſtorbener Eheleute
Proceß angeſtrengt werden ſoll? 3) Wahl von Mitgliedernund reſp. Stellvetiretern zur heurigen Communalſteuer-Ein-

ſchätzungs- und Reclamations-Commiſſion; 4) Erklärung
über einen auf Nachbewilligung der Unterhaltungs- Koſten
eines auf der Corrections- Anſtalt zu Zeitz befindlichen Mäd-
chens gerichteten Antrag 5) Mittheilung der P berßcht der
Verwaltung der Sparkaſſe für das Jahr 18

Nothwendige
Das den Erben der verehel. Marie Roſine Naun-

dorf geb. Heinicke gehörige, zu Witſchersdorf belegene
Wohnhaus nebſt Zubehör, Nr. 25. des Hypothekenbuchs,
abgeſchätzt in Folge der nebſt Hypothekenſchein in unſerm
Bureau I. eineuſehenden Taxe auf 222 Thlr. 15 Sgr., ſoll
auf

den 29. Mai 1858, Vormittags 11 Uhr,
vor Herrn Kreisrichter Selzen an hieſiger Gerichtsſtelle,
Zimmer Nr. 9., meiſtbietend ſubhaſtirt werden.

Diejenigen Gläubiger, welche wegen einer aus dem
Hypothekenbuche nicht erſichtlichen Realforderung Befriedi-
gung aus den Kaufgeldern ſuchen, haben ſich mit ihren

nſprüchen bei uns zu melden.
Merſeburg den 14. Januar 1858.
Königl. Kreisgericht, I. Abtheilung.

Nothwendige Subhaſtation.
Das der verwittw. Wiecke Friederike geb. Schäfer

ehörige, zu Keuſchberg belegene und unter Nr. 79. des
ypothekenbuchs über geſchloſſene Grundſtücke des genann-

ten Dorfes eingetragene Wohnhaus nebſt Zubehör, abge-ſchätzt auf 305 Thlr. 15 Sgr., ſoll im Wege der nothwen-

den Subhaſtation auf
den 19. Mai 1858, Vormittags 11 Uhr,an hieſiger Gerichtsſtelle, Zimmer Nr. 9., öffentlich verkauft

werden. Gläubiger, welche wegen einer nicht aus dem Hy-
pothekenbuche erſichtlichen Realforderung ihre Befriedigung
ſuchen haben ſich mit ihrem Anſpruch bei dem unterzeich-
neten Gerichte zu melden.

Hypothekenſchein nebſt Taxe ſind in unſerer Regiſtratur
einzuſehen.

Merſeburg, den 19. Januar 1858.
Königl. Kreisgericht, J. Abwertung

n anDonnerstag den 4. Februar e. Vormittags von 9
Uhr ab, ſollen auf dem herrſchaftl. Zöſchener Grundſtück,
die Bucht genannt, ganz am Dorfe gelegen,
Stück Pappeln, Italiener von verſchiedener Güte und
Stärke, auf dem Stamme meiſtbietend verkauft werden.
Die Abfuhre iſt gut. Fankhänel, Revierjäger.

Logis-Vermiethung.
Jn meinem in der Oberbreiteſtraße Nr. 556. belegenen

Wohnhauſe ſind mehrere Logis zu vermiethen und können
zum 1. April bezogen werden. Auch ſind daſelbſt 1
Klaftern eichenes und buchenes Scheitholz zu verkaufen, ſo
wie auch 30 Centner gute Thüringer gebackene Pflaumen
im Ganzen oder Einzelnen.

Wilhelm Reichel.

circa 300

Freiwillige Subhaſtation.
Die zum Nachlaſſe des Bürgers Chriſtian Gottfried

Strich und ſeiner Ehefrau Chriſtiane Eliſabeth verehel.
Strich, vorher verwittw. Dietrich geb. Haring, zu Lauchſtädt,
jetzt den Erben derſelben gehörigen Grundſtücke, als:

1) das Wohnhaus zu Lauchſtädt vor dem Naumburger
Thore mit Nebenhaus, Eingebäuden, Hof, Garten
und Zubehör, sub Nr. 71. des Hypothekenbuchs;

2) eine Wieſe in Kleingräfendorfer Flurx, der Vogelheerd

genannt, Nr. 12. des Flurhypothekenbuchs, und
3) ein Planſtück in Kleingräfendorfer Flur von 1 Mor-

gen 140 Ruthen, Nr. 2. der Karte und Nr. 14. des
Flurhypothekenbuchs,

abgeſchätzt ad 1. auf 1085 Thlr. 25 Sgr., ad 2. auf 20
Thlr. und ad 3. auf 213 Thlr. 10 Sgr. zufolge der nebſt
dem neueſten Hypothekenſcheine und den Verkaufebedingun

gen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe ſollen erb
theilungshalber

auf den 17. März d. J., früh 10 Uhr,
an Gerichtsſtelle zu Lauchſtädt im Wege der freiwilligen
Subhaſtation verkauft werden.

Lauchſtädt, den 21. Januar 1858.
Königl. Kreisgerichts- Commiſſion.

Holz- Verkauf
in der

Oberförſterei Schkeuditz.
Montag den 8. Februar 1858, Vormittags 10 Uhr,
kommen aus dem Unterforſte Merſeburg im Schmidtſchen
Waſben zu CEreypau folgende aufgearbeitete Holzſortimente,
unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen,
zum öffentlichen meiſtbietenden Verkauf,

I. aus dem Helfurts-Wehricht:
Stück rüſtern Nutzholz von 43 bis 51 Cubikfuß,
Stück erlen desgl. von 28 Cubiffuß,

7 Schock gem. Bandſtöcke II. Klaſſe,67 Schock Unterholz, 13 Schock Salinendornen,
1 Klafter rüſterne Scheite, Klafter dergl. Stöcke,

II. aus dem Oſtrauer Oberwehricht:
46 Schock Unterholz, 122 Schock Salinendornen,

III. aus dem Göhlitzſcher Wehricht:
92 Schock Unterholz, 44 Schock Salinendornen,

IV. aus der Anlage auf dem Werther:
10 Schock Unterholz, 26 Schock Salinendornen,

V. aus dem Hohendorfer Wehricht:
25 Schock Salinendornen.

Vorſtehende Hölzer werden Kaufluſtigen auf Verlangen
angewieſen durch den Herrn Förſter Eiſenhuth zu Faſanerie.

Schkeuditz, den 23. Januar 1858.
Königl. Oberförſterei.

Rehfeldt.
Sehr ſchönen fetten Limburger Käſe, à Pfd.

5 Sgr., empfiehlt
B. A. Blankenburg,

Gotthardsſtraße.

Große fette Vollheringe,
Stück 8 und 9 Pf.,
Schock 1 Thlr.,à Tonne 15 Thlr.,

B. A. Blankenburg,
Gothardtsſtraße.

J b

empfiehlt

Zugleich empfehle ich mein wohlaſſortirtes e
lager einem geehrten m zur gefälligen Abnahme.

A. Blankenburg,
Gotthardtsſtraße.

Leopo
demſe
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Holz Verkauf
in der

Oberförſterei Schkeuditz
Donnerstag den 11. Februar 1858,

Vormittags 10 Uhr,
kommen im Unterforſte Merſeburg im Faſatengarten bei
Merſeburg folgende aufgearbeitete Holzſortimente, unter den
im Termine bekannt zu machenden Bedingungen, zum öffent-
lichen meiſtbietenden Verkauf,

CIrCA
26 Stück rüſterne Nutzſtücke von 6 36 Cubikfuß,
11 Stück erlene dergl. von 30 Cubikfuß,
2 Stück pappelne dergl. von 42 83 Cubikfuß,
109 Schock Unterholz,
36 Schock gem. Bandſtöcke II. Klaſſe,

Schock gem. Stangen I. Klaſſe,
2 Klaftern rüſterne Kloben,
3 Klaftern rüſterne Stöcke,
4 Schock rüſterner Abraum,

Klafter pappelne Kloben,
1 Schock erlener Abraum.

Vorſtehende Hölzer werden Kaufluſtigen auf Verlangen
v angewieſen durch

den Herrn Förſter Eiſenhuth in Merſeburg.
Schkeuditz, den 23. Januar 1858.

Königl Oberförſterei.
Rehfeldt.

Eiſerne feuerfeſte Geld, Bücher
und Documenten-Schränke,

welche auf den Welt Ausſtellungen in London und Paris
die einzig höchſte Prämiirung erhielten und die größte aller
bisher dageweſenen Feuerproben bei dem großen Brande in
Schleitz beſtanden haben, halten wir in neueſter Conſtruction

und in ebenſo gediegener als ſchöner Arbeit zu billigen
Preiſen empfohlen.

Zeichnungen und Preis Courante ſind bei dem Herrn
Leopold Meißner in Merſeburg niedergelegt und bitten wir,
demſelben gefällige Aufträge zu ertheilen.

Sommermeyer Comp. in Magdeburg.
Die SämereiVerzeichniſſe von Gebrüder Born- in

e C. A. Krinitz.Porbitz bei Dürrenberg, im Januar 1858.

Erfurt ſind angekommen bei

Ganz beſonders noch empfehlen Gebr. Born den Her-
ren Oeconomen

RNieſen-Noggen als Sommerfrucht.
Ausſgat: April. Ernte: Auguſt.

Seradella, Ornitophus satious,
wickenartiges Futterkraut, nimmt mit dem geringſten Boden
fürlieb und liefert einen hohen Ertrag.

Das Nähere darüber iſt einzuſehen bei
C. A. Krinitz.

Unterzeichnete empfiehlt ſich einem geehrten Publikum
zum Waſchen feiner ſeidener und wollener Stoffe und le
derner Handſchuhe ſowie zur Reinigung aller Flecken aus
getragenen Kleidungſtücken, und verſpricht bei der billigſte
Bedienung die prompteſte Beſorgung.

Joſepha Geisler,
Preußergaſſe Nr. 61.

n werden zum baldigen Antritt eine Köchin
und ein Hausmädchen, beide müſſen aber mit guten Zeug-
niſſen verſehen ſein. Die Exped. d. Bl. giebt nähere
Auskunft.

Eine mit guten Zeugniſſen verſehene zuverläſſige und
geübte Kinderwärterin wird zum ſofortigen Dienſtantritt
geſucht und kann ſich melden in Heuſchkels Berge vor dem
Sixtithore.

Lehrlings-Geſuch!
Ein junger Menſch, welcher Luſt hat, die TiſchlerPro

feſſion zu erlernen, kann zu Oſtern in die Lehre treten beim
Tiſchlermeiſter Wolf, Vorwerk Nr. 435.

Entlaufener Hund. Ein kleiner weißer Spitz
iſt dieſer Tage entlaufen. Der Wiederbringer deſſelben erhält in der Konhardiſchen Brauerei in der Vorſtadt Alten

burg die Futterkoſten und Belohnung.

5 Thaler Belohnung
ſichere ich demjenigenzu, welcher mir den Urheber namhaft
angeben kann, der das Gerücht verbreitet hat, daß ich einen
Jagdhund eingefangen oder getödtet haben ſoll.

Carl André
in Wüſteneutzſch.

Am 21. d. M. entſchlief nach zurückgelegtem 81. Le
bensjahre unſer lieber Bruder und Vater Gottfr. Schmidt.
Wir fühlen uns verpflichtet, allen den edlen Menſchen, welche
ihn während ſeiner Krankheit ſo gütig und reichlich unter-
ſtützten, namentlich dem edlen Frauenverein und den Herren
Paſt. Schellbach und Dr. Triebel, ſowie dem Herrn Diac.
Burghardt für die am Grabe geſprochenen troſtreichen Worte,
und Allen, welche ihm die letzte Ehre erwieſen, unſern inni-
gen Dank öffentlich auszuſprechen le Gott ſegne ſie!

Die Hinterlaſſenen.

Weizen 2 Thlr. 5 Sgr. Pf. bis 2 Thlr. 15 Sgr. Pf.
Roggen 22 68 e 27 6Gerſſie 1 12 6 16 3Hafer 1 2 5 12

Am Sonntage Septuageſimä (31. Januar) predigen:
Vormittags: Nachmittags:

Domkirche Herr Diac. Opitz. Herr Adj. Stephan.
Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach. Herr Diac. Burghardt.
Neumarktskirche Herr Adj. Stephan.
Altenburger Kirche Herr Paſt. Gruner.

Montag den 1. Februar, Abends 6 Uhr, Miſſionsſtunde. Herr
Diac. Burghardt.

Am Feſte Mariä Reinigung, Dienſtag den 2. Februar, Nachmit-
tags 2 Uhr, Gottesdienſt in der Stadtkirche. Predigt: Herr Paſtor
Schellbach.

Die Geſchenke.
(Schluß.)

„Die Geſchichte iſt kurz und wenig erbaulich ver
ſetzte Milten und es lag etwas Bitteres in ſeinem Tone.
„Es war ein wiſſenſchaftlich-militairiſches Drama und ein
mißhandelter Soldat und ich ſpielen die Hauptrollen darin.
Jch darf vermuthen Fräulein, daß man auch in ihrem
Städtchen von den grauſamen Strafen weiß die leider

noch in unſerm Heere üblich ſind. Die Meinung des
ganzen Landes hat ſich laut gegen dieſe Strafen ausge-
ſprochen jedoch umſonſt, ſie ſind nicht abgeſtellt. Was
vermöchte auch wohl die öffentliche Meinung? Bei uns
werden noch gräuliche Prügeleien aufgeführt, welche Preu-
ßen, Heſſen, Würtemberg, das nahe Braunſchweig ſelbſt,
ſeit Jahrzehnten als ihrer Regimenter unwürdig abgeſtellt

Jch darf Jhnen wohl kaum ſagen, daß ich alshaben,
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Menſch ein heftiger Gegner dieſer abſcheulichen Strafen
war und bin, als Arzt aus wiſſenſchaftlicher Ueberzeugung
ihe Gegner ſein muß, da ſie auf die Geſundheit der Be-
ſtraften in den meiſten Fällen höchſt zerſtörend wirken. Jch
habe denn auch dieſe meine Anſicht nie verhehlt und freute
mich nur, daß bei dem Bataillon, bei dem ich diente, Exe-
cutionen ſehr ſelten vorkamen, da wir einen ſehr würdigen
Commandanten hatten, deſſen Beiſpiel und Eifer in jeder
Beziehung höchſt wohlthätig auf ſeine Untergebenen wirkte.
Da erhielten wir einen neuen Bataillonschef, einen bru-
talen boshaften Mann hatte er eine Nacht am Spiel-
tiſche durchwacht, ſo war es h andern Tages eine Luſt,
die Leute zu quälen und zu plagen. Exceſſe wurden jetzt
häufiger im Bataillon ein Unterofficier erlaubte es ſich
oft ſeine Soldaten zu ſtoßen und zu ſchlagen er blieb
unbeſtraft. Ein Bauerburſch, erſt ſeit Kurzem Soldat,
hatte einen Fauſtſchlag des Corporals mit gleicher Münze
heimgezahlt. Allerdings ein ſchweres Verbrechen gegen die
Disciplin. Er ſollte zweihundert Ruthenhiebe erhalten.
Mir befahl der Obriſtlieutenant den Schuldigen zu unter-
ſuchen ob er ſtark genug ſei, die Strafe auszuhalten.
Nach Eid und Pflicht mußte ich dies verneinen, der Ge-
fangene war noch nicht einundzwanzig Jahr alt, im
Wachſen und von ſchwacher Bruſt. Jch ſetzte die Gründe,
die einen Erlaß der Strafe als nothwendig erſcheinen
ließen ſchriftlich auf und begab mich damit zum Obriſt-
lieutenant. Er überflog das Papier flüchtig; „es hat Jh-
nen ſchon oft gefallen, als Gegner der in unſerm Heere
geſetzlich beſtehenden Strafen aufzutreten,“ ſagte er finſter,
„die Gründe, die ſie hier anführen, ſind Jhnen von Jh-
rem Widerwillen eingeflößt und durchaus ungenügend.
Der Kerl bekommt ſeine Hiebe und Sie haben ſich Punkt
elf Uhr zur Ueberwachung der Execution einzufinden.“ „Jch
muß dagegen proteſtiren und Sie bitten, erſt die Ent-
ſcheidung der höhern ärztlichen Behörde einzuholen.“
„Herr, ich dulde keinen Widerſpruch, Sie haben zu gehor-
chen.“ „Noch einmal proteſtire ich gegen die Voll-
ſtreckung der Strafe, nur die höhere ärztliche Behörde kann
darüber entſcheiden.“ Der Obriſtlieutenant knitterte
meinen Bericht zuſammen und warf ihn mir vor die
Füße. „Dies meine Antwort rief er. Da fiel es mir
ein, daß ich vor Zeiten oft den Schläger geführt hatte.
Meine Hand faßte unwillkührlich den Degengriff. „Offene
Widerſetzlichkeit,“ ſchrie mein Chef. „Jhren Degen her,
Herr, Sie ſind mein Arreſtant!“ Jch ward verhaftet,
der Arzt eines andern Bataillons zeigte ſich den höhern
Wünſchen gefügiger als ich die Strafe ward vollzogen
und in meinem Arreſtzimmer hörte ich das Wimmern und
Wehklagen des Gepeinigten. Als ich meines Arreſtes
ledig war, verlangte ich ein Einſchreiten der höhern ärzt-
lichen Behörde, ich habe mich ſchwer gegen die Disciplin
vergangen, hieß es, und ſolle mich ruhig verhalten. Jch
klagte dennoch, da rieth mir der General unſerer Brigade,
um meinen Abſchied einzukommen ich weigerte mich, da
habe ich denn meinen Abſchied, „aus triftigen Gründen,“
hieß es im Begleitungsſchreiben, erhalten. Die Officiere
meines Bataillons gaben mir Beweiſe ihrer Achtung, die
mich ſtets ehren werden in den Geſellſchaften der Reſi-
denz fühlte ich aber bald wie man an dem Entlaſſenen
Anſtoß nahm und den ſchlichten Rock mit andern Augen
maß, als die Uniform. Vielen galt ich für einen Schwär-
mer, einen Demagogen, einen Menſchen, den man meiden
müſſe. Väter nnd Mütter ſahen es ungern, wenn ich mit
ihren Töchtern tanzte. Jch ſchickte mich zu einer größern
Reiſe an, um vielen meiner edlen Mitbürger die Verlegen-
heit zu erſparen mich grüßen zu müſſen. Als ich eben

meinen Koffer packte, trat ſchüchtern ein bleicher Menſch
zu mir ins Zimmer. Es war jener Soldat, ſie hatten
ihn zu Schanden gehauen, mit kranker Bruſt, ſiech und
elend kehrte er in ſein Dorf zurück, das er geſund und in
der Blüthe ſeiner Jugend verlaſſen hatte, untüchtig zu
fernerem Dienſte, untüchtig zu jeder ſchweren Arbeit. Er
hatte erfahren, daß ich ihn vor der Strafe hatte bewahren
wollen und er war gekommen, mir zu danken

„Jhre Erzählung,“ ſagte Louiſe, „beſtätigt mir wieder,
was Jhr ganzes Weſen an jedem Tage verräth, Sie ſind
ein edler Mann; ich achte, ich verehre Sie

„Ach!“ rief Milten, „nichts von verehren, lieben Sie
mich, wie ich Sie liebe!“

Louiſe ſah ſchön aus an ihrem Verlobungstage, das
weiße Gewand umſchloß eine zierliche, ſchlanke Geſtalt, jetzt
von Freude gehoben. Freude umſtrahlte ihre Züge ihr
Auge ſtrahlte in höherem Glanze, ein wehmüthiger Zug,
der ſonſt ihrem Geſicht etwas Trübes gegeben hatte, war
verſchwunden. Sie war glücklich, ſie liebte, und Glück
und Liebe ſollen ja immer verſchönern.

Als die Gäſte mit ihren Glückwünſchen das Paar ver-
laſſen hatten, gab Milten ſeiner Braut ein Papier „einem
andern Mädchen,“ ſagte er, „würde ich eine goldene Kette,
eine Schnur Perlen an dieſem Tage ſchenken, Dir dieſes
ich weiß, es wird Dir mehr Freude machen.“ Louiſe
entfaltete das Papier, es war eine Schenkung, die der al-
ten Margarethe, in deren Hütte ſich die Beiden zuerſt nä-
her gekommen waren, ſo lange ſie lebte, ein Jahrgeld von
hundert Thalern ſicherte.

Sie führten eine glückliche Ehe, Milten gewann als
Arzt einen bedeutenden Ruf, ſeine wiſſenſchaftlichen Arbei-
ten erwarben ihm die ehrenvollſte Anerkennung gelehrter
Geſellſchaften. Am dritten Jahrestage ihrer Hochzeit ſagte
Louiſe: „Heute erlaube mir, lieber Eduard, daß ich dich
beſchenke,“ und ſie ging hinaus und kehrte mit einem blaß
ausſehenden Menſchen zurück. „Dein Schützling aus der
Reſidenz er hat tüchtig ſchreiben gelernt und kann Dein
Schreiber und Kammerdiener ſein. Es war der arme
Soldat. Seine Kränklichkeit iſt nicht ganz gewichen, aber
De dem edlen Ehepaar der treueſte und anhänglichſte

iener.

Ein Mißverſtändniß. Die Zeitung für Bureau-
Beamten der Juſtiz, herausgegeben von dem Stadtgerichts-
Actuarien Fenner und Höinghaus, enthält hier aus Berlin
Folgendes „Wie wichtig es iſt, daß die Adreſſen gericht-
licher Erlaſſe deutlich geſchrieben und auf denſelben alle
Abkürzungen oder Fremdwörter vermieden werden, zeigt
folgender kürzlich zu unſerer Kenntniß gekommener Fall:
Eine Frau bittet um Rückgabe eines zu den Acten einge-
reichten Documentes. Es wird die Rückgabe verfügt und
die gefertigte Decretsabſchrift mit einem Behändigungsſchein
zur Jnſinuation gegeben, zur Verhinderung der Anheftung
an die Stuben oder Hausthür auf der Adreſſe auch der
Vermerk: „Nicht zu aflig.“ (alſo nicht zu affigiren) geſetzt.
Nach Empfang dieſer Verfügung findet ſich die Adreſſatin
im Gerichtslocale ein, darüber Beſchwerde führend, wie das
Gericht ſich unterfangen könne, ihr ohne alle Veranlaſſung
zu ſagen, ſie ſolle nicht zu affig ſein, und verlangt die Be-
ſtrafung des betreffenden Beamten wegen der ihr zugefüg-
ten Beleidigung. Nur mit Mühe konnte ihr der Sinn je-
nes Vermerks deutlich gemacht und ſie dadurch von ihrem
Vorhaben abgebracht werden.

Auflöſung der Charade im vor. Stück:

Fernrohr.
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